
Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere
nachfolgend aufgeführten Geschäftsbedingungen
zugrunde. Sie gelten durch Auftragserteilung als
anerkannt. Abweichende Bedingungen des Auftragge-
bers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen,
sind für uns unverbindlich, auch wenn wir diesen nicht
ausdrücklich widersprechen.

1. Preisangebot. Die Preisangebote werden in EURO
angegeben und sind, wenn nichts anderes erwähnt ist,
Nettopreise zuzüglich Mehrwertsteuer. Sie erlangen ihre
Verbindlichkeit erst mit unserer Auftragsbestätigung.

2. Zahlungsbedingungen. Die Rechnungsstellung erfolgt
mit dem Tag der Lieferung oder Auftragsfertigstellung,
ggf. auch  nach Teillieferungen oder Teilfertigstellungen.
Die Zahlungsfristen laufen vom Rechnungsdatum ab.
Wenn nicht anders vereinbart, ist die Zahlung innerhalb
14 Tagen rein netto fällig. 
Bei größeren Aufträgen sind Vorauszahlungen oder der
geleisteten Arbeit entsprechende Teilzahlungen fällig.
Bei Kleinaufträgen Zahlung sofort ohne Abzug.
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 4%
über dem jeweiligen Leitzins der EZB (früher Bankdiskont)
zu vergüten. Die Geltendmachung von weiterem
Verzugsschaden wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
Bei Banküberweisungen und Schecks gilt der Tag, an
dem die Gutschriftanzeige bei uns eingeht, als
Zahlungseingang. Wird eine wesentliche Verschlechte-
rung in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers
bekannt oder gerät er mit einer Zahlung in Verzug, steht
uns das Recht zu, die sofortige Zahlung aller noch
offenen, auch der noch nicht fälligen, Rechnungen zu
verlangen. Desgleichen können wir die Weiterarbeit an
den laufenden Aufträgen des Auftraggebers einstellen.
Soweit die vorstehenden Zahlungsbedingungen zugun-
sten des Auftraggebers abgeändert werden, hat dieser
die gesamten Kredit- und sonstigen Kosten zu tragen.

3. Eigentumsvorbehalt. Gelieferte Waren (bzw. Arbeits-
leistungen soweit möglich) bleiben bis zur vollen Bezah-
lung des vereinbarten Preises unser Eigentum. Sie darf
vor voller Bezahlung ohne unsere Zustimmung weder
vepfändet noch zur Sicherstellung übereignet werden. 
4. Lieferungen. Bei Versand erfolgt dieser auf Rechnung
und Gefahr des Auftraggebers. Transportversicherun-
gen werden von uns nur auf ausdrückliche Anweisung
und zu Lasten des Auftraggebers abgeschlossen.

5. Lieferzeit. Die in unserer Auftragsbestätigung angege-
bene Lieferzeit, bzw. Fertigstellungsdauer ist, soweit
nicht anders vereinbart, freibleibend. 
Sofern Korrekturabzüge vom Auftraggeber genehmigt
werden sollen, bzw. wenn Unklarheiten die Ausführung
eines Auftrags verzögern, verlängern sich diese Fristen
dem Anlaß entsprechend. 
Auch bei  Auftragsänderungen, die die Fertigungsdauer
beeinflussen, verlängert sich die Lieferzeit
entsprechend.
Für Überschreitungen der Lieferzeit sind wir nicht verant-
wortlich, falls diese durch Umstände, die nicht 
unserem Einfluß unterliegen, verursacht werden. In
diesen Fällen ist der Auftraggeber nicht berechtigt vom
Auftrag zurückzutreten oder einen Schaden geltend zu
machen.

6. Lieferungsverzug. Bei Lieferungsverzug ist der Auftrag-
geber in jedem Fall erst nach Stellung einer angemesse-
nen Nachfrist zur Ausübung der ihm gesetzlich
zustehenden Rechte befugt; Ersatz entgangenen
Gewinns kann er nicht verlangen.

7. Beanstandungen.  Der Auftraggeber hat die Ware,
bzw. die Arbeitsleistung nach Erhalt, bzw. Fertigstellung
zu prüfen.  Beanstandungen sind innerhalb einer Woche
bei uns anzumelden.
Versteckte Mängel, die nach unverzüglicher Untersu-
chung nicht zu finden sind, dürfen nur dann gegen uns
geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge inner-
halb von drei Monaten bei uns eintrifft.
Teilbeanstandungen können nicht zur Beanstandung
der ganzen Lieferung, bzw. der ganzen Arbeitsleistung
führen. Sie berechtigen auch nicht zum Einbehalt des
gesamten  Rechnungsbetrags. Sollten wir innerhalb
einer angemessenen Nachfrist die Mängel nicht
beheben können, behalten wir uns die Entscheidung
vor, ob Minderung, Ersatzlieferung oder Wandelung zu
erfolgen hat.

8. Garantie. Auf alle unsere Waren, Lieferungen, Dienst-
leistungen usw. erhalten Sie - sofern nicht anders
angegeben oder durch die grundsätzliche Eigenschaft
der Leistung unmöglich - 24 Monate Garantie. Ausge-
schlossen sind hiervon natürliche Abnutzung und
unsachgemäße Behandlung von Auftraggeberseite.

9. Urheberrecht. Für die Prüfung des Rechts der Verviel-
fältigung aller Druckvorlagen ist der Auftraggeber allein
verantwortlich.

11. Mündliche Abmachungen bedürfen zu ihrer
Verbindlichkeit schriftlicher Bestätigung.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand aller aus diesem
Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Recht-
streitigkeiten ist Villingen-Schwenningen.

13. Schlußbestimmungen. Sollte eine der o.a. Regelun-
gen  gesetzlich nicht zulässig sein, so tritt an Ihre Stelle
die dieser am nächsten stehende gesetzlich zulässige.
Die anderen Regelungen behalten dabei ihre
Gültigkeit.                                                                                
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